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RECHTLICHE VORGABEN

Hochstausbildungsdauer

Das Bayerische Erziehungs- und Unterrichtsgesetz (EUG) besagt, dass Schiilerinnen und Schiiler die
regulidre Ausbildungszeit am neunjdhrigen Gymnasium (G9) von neun Jahren (Jahrgangsstufe 5 —13)
unabhingig vom Alter um zwei Jahre iiberschreiten diirfen. Es ist also eine Verweildauer von bis zu 11
Jahren (die sogenannte Hochstausbildungsdauer) am Gymnasium moglich. Im achtjahrigen Gymnasi-
um (G8) betrigt die Hochstausbildungsdauer 10 Jahre.

Wiederholen einer Jahrgangsstufe
Bitte beachten Sie folgende Einschrinkungen:

Dieselbe Jahrgangsstufe darf nur einmal wiederholt werden (G8/G9)

Es diirfen nicht zwei aufeinander folgende Jahrgangsstufen wiederholt werden (G8/G9)

In den Jahrgangsstufen 5 - 7 darf nur einmal wiederholt werden (G8/G9)

In den Jahrgangsstufen 11 - 13 darf man hochstens 4 Jahre verweilen (G9)

Freiwilliges Wiederholen und freiwilliger Riicktritt werden auf die Hochstausbildungsdauer von
11 Jahren (G9) bzw. 10 Jahren (G8) angerechnet.
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Fiir Wiederholer aus dem G9 ergeben sich spezifische Probleme, wenn sie im Wiederholungsjahr in das
G8 eintreten, etwa durch den fritheren Beginn der zweiten Fremdsprache oder des Faches Chemie. In
diesen Fillen erhalten die Wiederholer eine Nachholfrist, in der sie die Liicken schlielen konnen, die
wegen eventueller Lehrplan- und Stundentafelunterschiede entstanden sind.

Wenn die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten einen entsprechenden Antrag stellen, kann der Schiiler
bzw. die Schiilerin beim Wechsel in das G8 auch die nichst niedrige Jahrgangsstufe wiederholen, also
beispielsweise von Jahrgangsstufe 8 des G9 in die Jahrgangsstufe 7 des G8 wechseln. Dieses zusitzli-
che Jahr wird dann nicht auf die Hochstausbildungsdauer angerechnet.

Die Nahtstelle vom neunjdhrigen zum achtjédhrigen Gymnasium wandert in den nichsten Jahren immer
weiter nach oben. Zum Schuljahr 2006/07: G8 5-8. Jgst., G9 913 Jgst.

Hinweise fUr die Jahrgangsstufe 8 (Schuljahr 2005/2006)

Grundsétzlich gehen wir am Otto-von-Taube-Gymnasium davon aus, dass Kinder, die aufgenommen
wurden, auch gymnasial geeignet sind. Sollte sich dennoch eine Uberforderung des Kindes abzeichnen,
so bedarf dies einer frihzeitigen und intensiven Beratung im Hinblick auf einen eventuellen Wechsel
der Schulart, z.B. in die Realschule. In den jeweiligen Klassenelternsitzungen wie auch im Rundschrei-
ben des Beratungslehrers zum Zwischenzeugnis 2005 erfolgten entsprechende Hinweise.

Erreicht nun eine Schiiler bzw. eine Schiilerin das Klassenziel nicht und macht von den erweiterten
Moglichkeiten der neuen GSO (Vorriicken auf Probe, Nachpriifung) keinen Gebrauch und tritt in keine
andere Schulart (z.B. Realschule) iiber, so wird diesem Kind unter dem Aspekt der individuellen Forde-
rung im neuen Schuljahr besonders geholfen (z.B. zusitzliche Stunden in Problemféchern statt anderer



Stunden, Betreuung durch Lehrkréfte). Ein ,,Nicht-Durchfallen* aufgrund von einem Wechsel von G9
ins G8 existiert nicht!

Auf die erweiterten Moglichkeiten nach der neuen GSO (Vorriicken auf Probe und Nachpriifung)
mochten wir im Folgenden hinweisen:

MOGLICHKEITEN IN DEN VERSCHIEDENEN JAHRGANGSSTU-
FEN

Vorricken auf Probe (5. bis 9. Jahrgangsstufe)

Schiilerinnen und Schiiler der Jahrgangsstufen 5 bis 9, die das Klassenziel nicht erreicht haben, konnen
mit Zustimmung der Lehrerkonferenz auf Antrag der Eltern probeweise in die nidchste Jahrgangsstufe
vorriicken, wenn zu erwarten ist, dass die Méngel in absehbarer Zeit behoben werden. Die Probezeit
dauert bis zum 15. Dezember. Bei Nichtbestehen wechselt der Schiiler wieder in die vorherige Jahr-
gangsstufe zuriick.

Voraussetzungen:
Die Schiilerinnen bzw. der Schiiler hat zum ersten Mal das Klassenziel nicht erreicht.

Die Schiilerin bzw. der Schiiler hat im Jahrgangszeugnis hochstens zweimal Note 5 oder einmal Note 6
in den Vorriickungsfiachern, dabei hochstens einmal Note 5 in einem Kernfach.

Vorriickungsfacher sind alle Pflicht- und Wahlpflichtficher mit Ausnahme von Sport (in den Jahr-
gangsstufen 5-11) und Musik (in den Jahrgangsstufen 5-6).

Nachprtfung (6. bis 9. Jahrgangsstufe)

Schiilerinnen und Schiiler der Jahrgangsstufen 6 bis 9 koénnen sich auf Antrag der Eltern gegen Ende
der Sommerferien einer Nachpriifung unterziehen. Sie wird in allen Vorriickungsfdchern, in denen die
Noten schlechter als 4 sind, abgelegt und umfasst den Stoff des letzten Schuljahres. Bei hochstens ein-
mal Note 5 gilt die Nachpriifung als bestanden und die Schiilerin bzw. der Schiiler kann in die néchste
Jahrgangsstufe vorriicken.

Voraussetzungen:

e im Jahreszeugnis hochstens in drei Vorriickungsfiachern eine schlechtere Note als 4
¢ in den Kernfachern hochstens zweimal die Note 5 oder einmal die Note 6

e keine Note 6 im Fach Deutsch

e die Jahrgangsstufe wird nicht bereits wiederholt

¢ noch keine Teilnahme an einer Nachpriifung in den fritheren Jahren.

Freiwilliger Ricktritt (6. bis 11. Jahrgangsstufe)
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Auf schriftlichen Antrag der Erziehungsberechtigten beim Direktorat konnen Schiilerinnen und Schiiler
spatestens eine Woche nach Aushidndigung des Zwischenzeugnisses (also bis einschlieBlich
24.02.2006) freiwillig in die vorherige Jahrgangsstufe zuriicktreten. Dieser Schritt sollte nur nach ein-
gehender Beratung mit den Fachlehrkriften und dem Beratungslehrer erfolgen.
Ein Zuriicktreten nach diesem Termin gilt als Pflichtwiederholung.
Freiwilliges Wiederholen und Pflichtwiederholen diirfen zusammen nicht zur Uberschreitung der
Hochstausbildungsdauer von 11 bzw. 10 Jahren flihren. Bei einem freiwilligen Wiederholen sind die
obigen Einschriankungen (2 und 3) aufler Kraft.
Eine freiwillige Wiederholung beantragen die Erziehungsberechtigten schriftlich beim Direktorat.

Uberspringen einer Jahrgangsstufe (5. bis 10. Jahrgangsstufe)

Besonders begabte Schiilerinnen und Schiiler der 7. bis 10. Jahrgangsstufe kdnnen auf Antrag eine
Jahrgangsstufe {liberspringen. Dies ist am Schuljahresende, aber auch schon im Februar moglich. Vor-
aussetzung hierfiir ist in jedem Fall ein positives Votum der Lehrerkonferenz zum Zwischenzeugnis.
Dieses Votum wird ausgesprochen, wenn die Noten zum Zwischenzeugnis durchweg sehr gut bis gut
sind und die pddagogisch-psychologischen Voraussetzungen aus Sicht der Lehrkrifte fiir einen solchen
Sprung gegeben sind. Die Entscheidung, ob Thr Kind auf Grund des Votums eine Jahrgangsstufe iiber-
springt, liegt bei Ihnen. Je nach Begabungsschwerpunkt kann auch der Ubertritt in die Forderklassen
unseres Gymnasiums (5. — 7. Jahrgangsstufe — Schuljahr 2005/06) in Erwigung gezogen werden. Neh-
men Sie hierzu mit der Projektleitung (Herrn StD Stumpf/ Frau OStRin Salzer) bzw. der Schulleitung
(Frau OStDin Wischnevsky) Kontakt auf.

Besondere Prifung (10. Jahrgangsstufe)

Seit dem Schuljahr 2004/2005 wird die Besondere Priifung wieder im Zustiandigkeitsbereich des Gym-
nasiums (frither der Realschule) durchgefiihrt. Die Aufgaben dazu sind landeseinheitlich.

Schiilerinnen bzw. Schiiler der Jahrgangsstufe 10, denen im laufenden Schuljahr wegen Note 6 in ei-
nem oder Note 5 in zwei Vorriickungsfachern das Vorriicken in die Jahrgangsstufe 11 des Gymnasiums
nicht zuerkannt worden ist und die in den {librigen Vorriickungsfichern keine schlechtere Note als 4
erhalten haben, konnen durch die Besondere Priifung einen mittleren Schulabschluss erreichen. Dieser
Abschluss ist der ,,Mittleren Reife* einer Realschule gleichgestellt, berechtigt aber nicht zum Besuch
der 11. Jahrgangsstufe eines Gymnasiums. (Der Abschluss beinhaltet also keine Oberstufenreife!).

Unabhéngig davon, in welchen Fachern die Noten 5 bzw. die Note 6 erzielt wurde, wird die Besondere
Priifung stets in den Fachern Deutsch, Mathematik und erste Fremdsprache schriftlich abgelegt. Grund-
lage ist jeweils der Lehrplan fiir die Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums.

Die Besondere Priifung ist bestanden, wenn alle Priifungsarbeiten mit mindestens der Note 4 bewertet
wurden oder wenn nur einmal die Note 5 und in einem anderen Fach dafiir mindestens die Note 3 vor-
liegt.

Die Besondere Priifung kann nur in unmittelbarem Anschluss an den Besuch der Jahrgangsstufe 10
abgelegt werden. Schiilerinnen bzw. Schiiler, welche die Jahrgangsstufe 10 wiederholen und im Wie-
derholungsjahr die obigen Zulassungsbedingungen nicht erfiillen, kdnnen auch dann nicht zugelassen
werden, wenn sie im Vorjahr ein zulassungsfiahiges Notenbild hatten und an der Besonderen Priifung
noch nicht teilgenommen haben. Eine Wiederholung der Besonderen Priifung ist nur einmal und nur im



Anschluss an den Besuch der Jahrgangsstufe 10 zulédssig. Im Monat August bekommen die Teilnehmer
im Rahmen eines E-Learning-Programms Hilfestellungen zur Priifungsvorbereitung. Informationen
hierzu sind auf der Webplattform unter der Adresse www.vsbayern.de eingestellt.

Fiir die Fachoberschule angemeldete Schiilerinnen und Schiiler (Termin: 13.03.-24.03.06 — siehe auch
Ubertritt an die FOS) ohne Vorriickungserlaubnis in die 11. Jahrgangsstufe bendtigen am Schuljahres-
ende eine Bestitigung der Schule, dass sie an der Besonderen Priifung teilnehmen werden. Diese wird
auf Antrag der betroffenen Schiilerinnen und Schiiler vom Otto-von-Taube-Gymnasium ausgestellt.
Damit konnen sie bis zur Bekanntgabe der Priifungsergebnisse Ende September vorlaufig am Unter-
richt der Fachoberschule teilnehmen.

Voraussetzung einer endgiiltigen Aufnahme in die Fachoberschule ist das Bestehen der Besonderen
Priifung mit einem Notendurchschnitt von mindestens 3,33.

Die Verlaufserfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass die Besondere Priifung von knapp iiber 50 % der
Priifungsteilnehmer bestanden wird. Ca. 13 % der Schiiler, die das Klassenziel der 10. Jahrgangsstufe
nicht erreicht haben, nahmen an der Priifung teil.

Wechsel an die Realschule

Allgemeines zur Realschule

Die Realschule umfasst die Jahrgangsstufen 5 mit 10. Ihr Bildungsangebot richtet sich an Schiilerinnen
und Schiiler, die an theoretischen Fragen interessiert sind und zugleich praktische Fahigkeiten und Nei-
gungen haben. Sie vermittelt eine allgemeine und berufsvorbereitende Bildung. Sie endet mit einer Ab-
schlusspriifung und verleiht den Realschulabschluss, einen mittleren Schulabschluss. Danach ist unter
bestimmten Voraussetzungen ein Ubertritt an die Fachoberschule bzw. ein Eintritt in die Oberstufe ei-
nes Gymnasiums moglich.

An der Realschule gibt es drei Ausbildungsrichtungen, die sog. Wahlpflichtfachergruppen. Sie setzen
im vierstufigen Zug (R 4 — auslaufend) ab Jahrgangsstufe 8, im sechsstufigen Zug ab Jahrgangsstufe 7
verschiedene Schwerpunkte im Unterrichtsangebot.

Folgende drei Ausbildungsrichtungen (Wahlpflichtfachergruppen) gibt es:

e Wahlpflichtfachergruppe I:

Schwerpunkt: Mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Bereich. Verstiarkter Unterricht in Ma-
thematik und Physik. Hinzu kommt das Fach Technisches Zeichnen.

e Wahlpflichtfiachergruppe II:

Schwerpunkt: Wirtschaftlicher Bereich. Verstirkter Unterricht in Wirtschafts und Rechstlehre, Rech-
nungswesen und Textverarbeitung mit Kurzschrift.

e Wahlpflichtfachergruppe III a:

Hier liegt der Schwerpunkt auf der 2. Fremdsprache Franzdsisch (giinstig fiir evtl. Ubertritt ins Gymna-
sium)

e Wahlpflichtfachergruppe III b:

Verschiedene Schwerpunkte im musisch-gestaltenden, im hauswirtschaftlichen oder im sozialen Be-
reich entsprechend dem Angebot der Schule.

In der Regel erfolgt ein Wechsel in die Realschule zu Schuljahresbeginn. Ein Wechsel wihrend des
Schuljahres ist moglich; er sollte moglichst rasch erfolgen, da die Schiiler den Vorriickungsbestimmun-
gen der neuen Schulart in dieser Klasse unterliegen. Spéatester Aufnahmetermin ist der 1. Méarz 2006.
Ob die ausgewihlte neue Schule Thr Kind aufnimmt, hingt von mehreren Faktoren ab, zum Beispiel
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von der noch vorhandenen Aufnahmekapazitit. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Aufnahme. Sie
sollten daher rechtzeitig bei der neuen Schule anfragen und einen Beratungstermin vereinbaren.

Der Wechsel in die gleiche Jahrgangsstufe sollte nur nach einem ausfiihrlichen Gespriach mit der Klas-
senleitung und den Beratungslehrern der Realschule und des Gymnasiums erfolgen. Hier miissen u.a.
die Fragen erldutert werden, ob es sich nur um eine voriibergehende Leistungsschwéche handelt bzw.
weshalb nicht der Wechsel zur Hauptschule in Betracht kommt. Erwartet werden vom Realschiiler eine
gute Merk- und Reorganisationsfdhigkeit sowie eine konzentrierte Arbeitshaltung. Ein schriftliches
Gutachten ist am Schuljahresende dann erforderlich, wenn in eine Jahrgangsstufe der Realschule iiber-
getreten wird, fiir die das Gymnasium den Eintritt versagt hat.

Ein Wechsel ist rechtlich bis zur 10. Jahrgangsstufe moglich. Je hoher die Jahrgangsstufe ist, umso
mehr Stoff muss in der Realschule nachgeholt werden. Dies trifft besonders auf die Profilfacher der
verschiedenen Wahlpflichtfachergruppen zu, die ab der 8. bzw. 7. Jahrgangsstufe unterrichtet werden.
Zu bedenken ist, dass die Hochstausbildungsdauer von sechs Jahren an der vierstufigen Realschule
nicht iiberschritten werden darf.

Die Hochstausbildungsdauer an einer sechsstufigen Realschule betragt 8 Jahre. Dazu zéhlen nach § 34
RSO alle am Gymnasium verbrachten Schuljahre.

Fiir den Ubertritt an die Realschule ist ein bestimmtes Hochstalter festgesetzt. Stichtag ist der 30. Juni
des betreffenden Jahres. Wer zu diesem Zeitpunkt bereits 12 bzw. 15 Jahre alt ist, darf in der Regel
nicht in Jahrgangsstufe 5 (R6) bzw. 7 (R4) aufgenommen werden. Uber Ausnahmen in besonderen Fil-
len entscheidet die Schulleitung.

Realschule Gauting

Die Realschule Gauting wird zum Schuljahr 2006/2007 die R6 mit der 9. Jahrgangsstufe fortsetzen und
die R4 lediglich noch mit der 10. Jahrgangsstufe (letztmalig) anbieten. Fiir einen beabsichtigten Uber-
tritt an die Realschule Gauting zum Schuljahr 2006/2007 rate ich dringend, die Voranmeldung am
08. und 09. Mai 2006 in der Zeit von 8.00 — 12.00 Uhr und 14.00 — 17.00 Uhr vorzunehmen. Die end-
giiltige Anmeldung (der vorangemeldeten Gymnasiasten) mit Jahreszeugnis, Geburtsurkunde und Gut-
achten des Gymnasiums erfolgt dann am 01. und 02.08.2006.

Die Gautinger Realschule bietet die Richtungen I, II, III a (Franzosisch) und III b (Werken und Techni-
sches Zeichnen) an. Wichtig: Wurde am Otto-von-Taube-Gymnasium Franzosisch frithzeitig als
Fremdsprache gewihlt, so ist ein Wechsel in den Zweig III a der Realschule auch noch in héheren
Klassen moglich.

Die Realschule Gauting fiihrt am 08.03.2006 um 19.00 Uhr einen Informationsabend durch. Dabei
werden auch die Mdglichkeiten des Ubertritts vom Gymnasium in die Realschule erldutert. Ab 18.00
Uhr besteht die Moglichkeit der Schulbesichtigung.

Wechsel an eine Wirtschaftsschule

Die Wirtschaftsschule schlieB3t an die 6. oder 7. Klasse der Hauptschule an und vermittelt eine berufli-
che Grundbildung in den Bereichen Wirtschaft und Verwaltung. Neben der theoretischen Bildung ist in
besonderem Umfang auch die praktische Anwendung der wirtschaftlichen Kenntnisse Bildungsziel,
z.B. in schuleignen Ubungsfirmen. Der Abschluss kann nach zwei (9.-10. Jahrgangsstufe), drei (8.-10.
Jahrgangsstufe) oder vier Jahren (7.-10. Jahrgangsstufe) erreicht werden.

Am Ende der zehnten Klasse findet eine Abschlusspriifung statt. Mit Bestehen erhélt man das Zeugnis
tiber den Wirtschaftsschulabschluss, der einem mittleren Schulabschluss entspricht. Wichtig: Bei einer



nachfolgenden Ausbildung in einem kaufmannischen Beruf wird der erfolgreiche Besuch der Wirt-
schaftsschule mit einem Jahr auf die Ausbildungszeit angerechnet.

Es gibt zwei Ausbildungsrichtungen an der Wirtschaftsschule:

e Wahlpflichtfachergruppe H
In dieser Gruppe wird die kaufménnische Grundbildung (,,Handel*) besonders in den Féchern Rech-
nungswesen, Datenverarbeitung und Textverarbeitung vertieft.

e Wahlpflichtfichergruppe M

Neben den kaufménnischen Fachern umfasst der Unterricht auch Mathematik und Physik. Damit berei-
tet diese Ausbildungsrichtung besonders auf eine weitere schulische Ausbildung vor. Sie ist aber auch
interessant fiir Schiilerinnen und Schiiler, die einen kaufménnischen oder technischen Beruf anstreben.
Diese Ausbildungsrichtung wird nur in der vierjdhrigen Form angeboten.

Die Anmeldung fiir die Jahrgangsstufe 10 der zweistufigen Wirtschaftsschule kann mit dem Zwischen-
zeugnis der Jahrgangsstufe 9 des Gymnasiums erfolgen. Im Jahreszeugnis der 9. Jahrgangsstufe werden
bei nichtbestandener Jahrgangsstufe in den Fachern Deutsch und Englisch mindestens Note 4 gefordert.
Die Anmeldefrist endet am 04.August 2006. Die Anmeldungen zur Aufnahme in die Wirtschaftsschu-
le in allen anderen Fillen werden von den Wirtschaftsschulen gleichfalls bis zum 04. August 2006 ent-
gegen genommen. Beachten Sie aber dabei, dass die ortlichen Anmeldetermine von den jeweiligen
Schulen festgelegt werden. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig an der jeweiligen Wirtschaftsschule.

Fiir den Ubertritt ist ein bestimmtes Hochstalter festgelegt. Wer am 01.08. des 15. (vierstufige Form)
bzw. das 16. Lebensjahr (dreistufige Form) iiberschritten hat, darf in der Regel nicht in die Eingangs-
klasse aufgenommen werden.

Beachten Sie, dass zahlreiche Wirtschaftsschulen in Miinchen privat gefiihrt werden und daher kosten-
pflichtig sind. Stadtische Wirtschaftsschulen in Miinchen sind dagegen (noch) schulgeldfrei.

Wechsel an die Hauptschule

Die Hauptschule ist wie die Realschule oder die Wirtschaftsschule eine weiterfithrende Schule, die vor
allem praxisbezogenes Wissen und Konnen vermittelt. Sie hilt ein differenziertes Angebot fiir leis-
tungsfahigere als auch filir schwiéchere Schiilerinnen und Schiiler bereit. Fiir die leistungsfdhigen und
besonders interessierten Schiiler bietet die Hauptschule auch einen direkten Weg zum mittleren Schul-
abschluss (M-Klassen 7. bis 10. Jahrgangsstufe). Der mittlere Schulabschluss wird nach der 10. Jahr-
gangsstufe (M10) erreicht.

Fur Schilerinnen und Schiler der 5. Jahrgangsstufe

Zeigt sich, dass eine Schiilerin oder ein Schiiler erhebliche Schwierigkeiten hat, das Klassenziel zu er-
reichen, ist ein Riicktritt an die Hauptschule zu iiberlegen. Wer spétestens eine Woche nach der Ausga-
be des Zwischenzeugnisses aus dem Gymnasium austritt, gilt nicht als Wiederholungsschiiler (es er-
folgt also keine Anrechnung auf die Hochstausbildungsdauer) und konnte, sofern er am 30.06.2006
noch nicht 12 Jahre alt ist, im Schuljahr 2006/2007 wieder in die 5. Klasse des Gymnasiums eintreten.
Voraussetzung dafiir ist allerdings ein erneutes Ubertrittszeugnis durch die Hauptschule (2,0 oder bes-
ser aus den Fachern Deutsch und Mathematik).
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Verbleibt die Schiilerin bzw. der Schiiler an der Hauptschule, so kann man bei einem Notendurch-
schnitt von 2,0 (oder besser) in den Fiachern Deutsch, Mathematik und Englisch im Jahreszeugnis kann
in die 6. Jahrgangsstufe der Realschule iibertreten. Ansonsten kann auch an der Hauptschule ein mittle-
rer Schulabschluss erworben werden.

Far Schilerinnen und Schiler der 7., 8., 9. und evtl. 10. Jahrgangsstufe (,,Quali*“ bzw. Mittlere-
Reife-Zug)

Bei manchen Schiilerinnen und Schiilern dieser Jahrgangsstufen sollte iiberlegt werden, ob nicht ein
Wechsel in die Hauptschule vorzuziehen ist, um dort den qualifizierenden Abschluss der Hauptschule
(,,QUALI) oder den mittleren Schulabschluss abzulegen. Insbesondere ist dies zu iiberlegen, wenn
schlechte Leistungen vorliegen und ein Wiederholen am Gymnasium nicht mehr moglich ist. Eine in-
terne ,,QUALI“-Teilnahme (externe Teilnahme siehe unten) als Schiilerin bzw. Schiiler der Hauptschu-
le bringt meist noch ein besseres Ergebnis und erdffnet spezielle Bildungswege, wie zum Beispiel den
Besuch der ,,Besonderen 9. Klasse* der Wirtschaftsschule oder den Besuch des ,,Mittlere-Reife-Zuges*
an der Hauptschule Gauting.

Hauptschule Gauting/M-Zug

Die Hauptschule Gauting fiihrt die Mittlere-Reife-Klassen M7 bis M10. Am Ende des Schuljahres ent-
scheiden dann die Noten im Jahreszeugnis iiber einen mdglichen Wechsel in eine M-Klasse, wobei zu
bedenken ist, dass die Noten in jenen Féchern fiir die Hauptschule nicht zéhlen, die an der Hauptschule
nicht unterricht werden. Das Vorriicken in eine M-Klasse ist nur dann moglich, wenn in den fiir die
Hauptschule relevanten Féchern hochstens eine Note 5 vorhanden ist. Weitere Informationen, insbe-
sondere zu Fragen des Ubertritts, erhalten Sie beim Schulleiter der Paul-Hey-Schule, Herrn Rektor
Wiese (Tel.: 8931490).

Wichtig:

Der Wechsel in die Hauptschule wahrend des Schuljahres erfolgt stets in die jeweilige Regelklasse der
entsprechenden Jahrgangsstufe. Bei entsprechend gutem Notenbild ist dann ein Wechsel in den M-Zug
zum folgenden Schuljahr moglich. Die Entscheidung dartiber trifft der Leiter der Hauptschule.

Beim Wechsel am Schuljahresende ist zu beachten, dass die Hauptschule andere Vorriickungsbestim-
mungen als das Gymnasium zugrunde legt, sodass eine Schiilerin oder ein Schiiler des Gymnasiums
ohne Vorriickungserlaubnis in der Regel die ndchsthohere Jahrgangsstufe der Hauptschule (Regelklas-
se) besuchen kann. Nehmen Sie bitte rechtzeitig Kontakt mit der Hauptschule auf.

Meldung zum Qualifizierenden Abschluss der Hauptschule (,,Quali*) als externe
Teilnehmerin/externer Teilnehmer des Gymnasiums fur Schilerinnen und Schiler
der 9. und 10. Jahrgangsstufe

Bei Schiilerinnen und Schiilern der 9. Jahrgangsstufe, die bereits einmal wiederholen mussten und nun
erneut schlechte Leistungen aufweisen, so dass ein Verbleib am Gymnasium in Frage steht, oder bei
denjenigen, fiir die ein Bestehen der 9. und 10. Klasse duBlerst ungewiss ist, stellt ein bestandener
"QUALI“" eine zusatzliche Sicherheit dar.



ANMELDUNGEN zum "QUALI" sind bis spéatestens 06.03.2006 (13.00 Uhr) an die Hauptschule
Gauting zu richten, die entsprechenden Anmeldeformulare sind im Sekretariat unserer Schule
erhéltlich. Die Hauptschule Gauting fihrt am 06.03.2006 um 15.00 Uhr eine Informationsveran-
staltung fur externe Teilnehmer am ,,QUALI* durch, die unbedingt besucht werden sollte.

Die betroffenen Schiilerinnen und Schiiler werden gebeten, diesen Termin wahrzunehmen, da zusétzli-
che Informationseinheiten nicht vorgesehen sind.

Bitte beachten Sie, dass eine spéitere Anmeldung zum ,,QUALI* in der Regel nicht mehr mdoglich ist.
Sollte sich nach einer Anmeldung eine Teilnahme am ,,QUALI* eriibrigen, so ist eine Abmeldung mog-
lich. Eine solche Abmeldung muss aber rechtzeitig an der Hauptschule erfolgen, um einen unnétigen
Verwaltungsaufwand zu vermeiden.

Die landeseinheitliche Priifung wird in Deutsch, Mathematik, Englisch und Wirtschaft/Recht und in
zwei fachpraktischen Féachern durchgefiihrt.

Der Termin der landeseinheitlichen (schriftlichen) Qualipriifung ist vom 26.6.-30.06.06, die prakti-
schen Priifungen beginnen am 15.05.06. Die entsprechenden Einzeltermine werden am Schwarzen Brett
in der Hauptschule bekannt gegeben.

Wechsel in eine berufliche Ausbildung nach der 9. oder 10. Jahrgangsstufe

Die Schulpflicht betrdgt in der Regel 12 Jahre, das sind 9 Jahre Volksschulpflicht und 3 Jahre Berufs-
schulpflicht. Die Schulpflicht erlischt jedoch bei Erhalt eines mittleren Schulabschlusses. Mit bestan-
dener 10. Jahrgangsstufe am Gymnasium erhélt man automatisch, das heiit ohne weitere Priifung, ei-
nen mittleren Schulabschluss.

Wird das Gymnasium nach der 9. Jahrgangsstufe oder nach nicht bestandener 10. Jahrgangsstufe ver-
lassen, so erhalten die betroffenen Schiilerinnen und Schiiler auf Antrag bei der zustdndigen Haupt-
schule einen erfolgreichen Hauptschulabschluss zuerkannt. Durch die anschlieBende Ausbildung in
einem anerkannten Ausbildungsberuf oder in einer Berufsfachschule kann der mittlere Schulabschluss
nachgeholt werden.

Der ,,QUALI" ist neben der Berufsausbildung moglicher Bestandteil des Qualifizierenden beruflichen
Bildungsabschlusses (,,QUABI*), also eines mittleren Schulabschlusses. Mit dem ,,QUALI* erhdlt man
diesen mittleren Schulabschluss, wenn in der praktischen Abschlusspriifung der Berufsausbildung eine
Note von 2,5 oder besser erzielt wird. Weiter ist fiir den ,,QUABI* die Note 3 in der Englisch-Priifung
des ,,QUALI* oder im Jahreszeugnis der 9. Jahrgangsstufe (Englisch als 1. Fremdsprache) erforderlich.

Eine Alternative dazu ist der mittlere Schulabschluss an der Berufsschule (,,MBS*); bei dem neben der
Note 3 in Englisch in der 9. Jahrgangsstufe ein Berufsschulabschluss mit 2,5 oder besser vorliegen
muss.

Mit den mittleren Schulabschliissen ,,QUABI* bzw. ,,MBS* und der durchlaufenen Berufsausbildung
fiihrt bei entsprechenden Eignungen und Interessen der folgende schulische Weg zur Hochschule bzw.
Fachhochschule.

So ist es etwa moglich, mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung an die Berufsoberschule (BOS) zu
wechseln, wo die fachgebundene Hochschulreife oder, mit dem Nachweis entsprechender Kenntnisse in
einer zweiten Fremdsprache, die allgemeine Hochschulreife erlangt werden kann.



Stand: 16. Februar 2006
Wechsel an eine Fachoberschule (FOS) ab der 10. Jahrgangsstufe

Ein Wechsel zur FOS in die 11. Jahrgangsstufe ist erst zum Schuljahr 2006/2007 moglich. Der Anmel-
determin hierfur ist der 13. bis einschlieRlich 24. Méarz 2006.

Der Anmeldetermin sollte unbedingt eingehalten werden, da spatere Anmeldungen keine Bertck-
sichtigung mehr finden. Eine Abmeldung ist jederzeit mdglich.

Zum Thema ,,Fachoberschule® ergeht ein eigenes Informationsschreiben an die Schulerinnen
und Schiler der 10. und 11. Jahrgangsstufe!

gez. Rainer Feineis, StD



	Hinweise für die Jahrgangsstufe 8 (Schuljahr 2005/2006)
	● im Jahreszeugnis höchstens in drei Vorrückungsfächern eine schlechtere Note als 4


